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Hygiene in der Küche auf Freizeiten 
 
 
Liebe Küchenmitarbeiter/innen auf Freizeiten, 
liebe Verantwortliche, 
 
immer wieder liest man in der Presse Mitteilungen über Zeltlager und Freizeiten in  
denen es zu vermehrter Zahl von Magen-Darmerkrankungen kam. Unklar ist oftmals, 
ob mangelnde Hygiene bei der Zubereitung der Auslöser war. Um solche Situationen 
auf unseren Freizeiten zu vermeiden, müssen wir bei unseren Veranstaltungen 
(gilt auch bei Gemeindefesten und überall, wo Lebensmittel zubereitet werden) 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen, welche die lebensmittelhygienischen  
Vorschriften für die Zubereitung von Speisen kennen und beachten.  
 
Unsere Angebote wie Vereinsfeste, Zeltlager und Freizeiten in Selbstversorgerhäusern fallen 
nicht unter die Lebensmittelhygiene-Verordnung. Dennoch müssen wir uns an den 
Hygieneanforderungen dieser Verordnung orientieren. Die mit der Lebensmittelzubereitung 
betrauten Personen sollten sich deshalb entsprechend informieren und regelmäßig (jährlich) 
fortbilden lassen.  
 
Das Sozialministerium hat nach längeren Diskussionen mit ehrenamtlichen Vorständen 
entschieden, dass man unsere Veranstaltungen nicht mit gewerblichen vergleichen kann. 
Deshalb darf die erstmalige wie auch die regelmäßige Belehrung vom Veranstalter 
durchgeführt werden. 
 
Aus diesem Grund bietet das ejt eine Schulung für alle Küchenmitarbeiter/innen von 
Wochenend-, Freizeitteams und Festen an: 
 

Samstag, 05. Mai 2012 von 9.30 bis 11.30 Uhr 
im Evangelischen Jugendwerk, Gartenstraße 81, CVJM-Haus in Tübingen 

 
 
Leitung:  Dieter Krauss 
Anmeldung:  Bitte bis spätestens Freitag, 27. April 2012. 
 
 
Herzliche Grüße im Namen von Dieter Krauss, 
 
Sabine Herwig 
-Bezirksjugendreferentin- 
 

 

 



 

 

 

Anmeldung zur Küchenmitarbeiterschulung am 5. Mai 2012 
 

 
Ort: _______________________________________________ 
 
 
Folgende Personen nehmen an der Hygieneschulung teil und erhalten eine 
Bescheinigung: 
 
 
 
Name, Anschrift 

 
 

Name, Anschrift 

 
 

Name, Anschrift 
 
 

Name, Anschrift 
 
 
 

Name, Anschrift 
 
 
 

Name, Anschrift 
 
 
 

Name, Anschrift 
 
 
 

Name, Anschrift 

 


